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1 VORBEMERKUNGEN 

Der Bebauungsplan Nr. 104 „Obere Bahnhofstraße / Am Steilen Berg“ der Kreisstadt 
Neunkirchen ist seit dem 27.08.1990 rechtsverbindlich.  

Am 19.02.2014 hat der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen den Beschluss zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 104 „Obere Bahnhofstraße / Am Steilen Berg“ als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB gefasst. 

 

2 ZIELSETZUNG DER STADT 

• Schaffung einer Grundlage für eine nachhaltige und attraktive Nutzungsmischung 
im Bereich des nördlichen Stadteingangs zur City Nord 

Der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen hat am 15.12.2010 Richtlinien für die Entwick-
lung der Vergnügungsstätten in der Innenstadt von Neunkirchen beschlossen. Diese se-
hen insbesondere für den gesamten Blockbereich zwischen oberer Bahnhofstraße und 
Wellesweiler Straße keine weitere Ansiedlung von Vergnügungsstätten vor. Aufgrund 
der derzeit bereits hohen Anzahl an Vergnügungsstätten im direkten Umfeld (Spielhalle, 
Erotikshops) und den damit bereits eingetretenen „Trading down“-Effekten (Leerstände 
durch Geschäftsverlagerung, weitere Ansiedlungsversuche von Spielhallen im Umfeld, 
problematisches Sicherheitsgefühl in den Nachtstunden etc.) muss eine weitere Ansied-
lung ausgeschlossen werden. Nur durch dieses aktive Eingreifen in den abwärtsverlau-
fenden Entwicklungsprozess und Identitätsverlust kann die Stadt die Grundlage für die 
Wiederherstellung einer attraktiven innerstädtischen gemischten Struktur mit dem 
Schwerpunkt der Wohnnutzung schaffen. 

 

 

• Städtebauliches Entwicklungskonzept Neunkirchen 2010/20 

Die Kreisstadt Neunkirchen hat das Stadtentwicklungskonzept als Grundlage der zu-
künftigen Entwicklung aufgestellt. Es orientiert sich an dem Leitbild der „Stadt zum Le-
ben“ u.a. mit den Zielen, die Attraktivität als kinder-, familien- und seniorenfreundliche 
Wohngemeinde zu erhöhen und ihr Image als Wohn- und Einkaufsstadt zu stärken.  

Insbesondere ist die Erhöhung der städtebaulichen Attraktivität durch Stadtumbaumaß-
nahmen in der oberen Bahnhofstraße  mit Rückbau leerstehender Gebäude  sowie die 
Stärkung der Wohnfunktion ein erklärtes Ziel. 

Auf der Basis von Teilräumlichen Konzepten wurden 4 Stadtumbaugebiete ausgewie-
sen. Das Plangebiet liegt im Stadtumbaugebiet „Nördliche Innenstadt“. Im direkten Um-
feld des Plangebietes ist eine schrittweise Umsetzung einer innerstädtischen Freifläche 
als attraktives Eingangsportal („Park am Bahnhof“) - insbesondere auch zur Aufwertung 
und Stabilisierung der umgebenden Siedlungsstruktur - vorgesehen. 
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• Sicherung der Funktion als Aufenthalts- und Kommunikationsraum im Bereich 
der oberen Bahnhofstraße i.V.m. der Einschränkung der Werbeanlagen 

Die sich ändernden Rahmenbedingungen durch den wirtschaftlichen Strukturwandel, die  
Änderungen im (innenstadtrelevanten) Einzelhandel und die Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels zeigen sich in den letzten Jahrzehnten vor allem im Funktionswan-
del bzw. –verlust der Bahnhofstraße als zentrale innerstädtische Einkaufsachse. Bauli-
che Dichte, Leerstand und Sanierungsstau kamen hier immer deutlicher zum Vorschein. 

Auf der Grundlage übergeordneter Entwicklungskonzeptionen (Städtebauliches Entwick-
lungskonzept Neunkirchen 2010/20) und Handlungsprogramme wurde die Stadt aktiv. 
Im Bereich der oberen Bahnhofstraße wurde durch den Abriss leerstehender Bausub-
stanz Fläche für die Gestaltung des öffentlichen Raumes geschaffen. Neben einem att-
raktiven Eingangsbereich zur City sollen insbesondere neue, hochwertige innerstädti-
sche Freiflächen geschaffen und die weitere Quartiersentwicklung unterstützt werden.  

Durch den Ausbau des Endpunktes der Bahnhofstraße als verkehrsfreier öffentlicher 
Aufenthalts- und Kommunikationsbereich kommt die Stadt dem Ziel der gestalterischen 
Aufwertung und funktionalen Anpassung der ehemaligen Einkaufsachse einen großen 
Schritt näher.  

 

Durch diese Maßnahmen erwartet die Stadt hier positive Impulse auf die Etablierung als 
innerstädtischer Wohnstandort.   

Insbesondere die großzügigen Flächen vor der Gebäudezeile bieten jetzt nachhaltige 
Entwicklungsmöglichkeiten hin zu einer attraktiven, das Wohnen ergänzenden Nut-
zungsmischung und mehr Öffentlichkeit an (Stichwort: „soziale Kontrolle“).  

Die Kreisstadt Neunkirchen sieht sich vor allem im Bereich der Stadteingänge bzw. 
Stadteingangsstraßen zunehmend mit Anträgen zur Errichtung großflächiger Werbean-
lagen konfrontiert. Neben den klassischen Plakattafeln sind es in jüngster Zeit auch An-
fragen nach sog. Videowalls bzw. City-Light Boards. Diese Werbeanlagen bieten der 
Werbewirtschaft auf diesen stark frequentierten Straßen eine attraktive Ansprache eines 
breiten Interessenkreises an. Anderseits stellen die Anlagen durch ihre Größe, die Be-
wegung der Bilder sowie die Lichtspiegelungen einen erheblichen Eingriff in das Stadt-
bild und die Nutzbarkeit angrenzender Flächen dar und können durch Ablenkungseffekte 
die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.  

Nur durch eine entsprechende Einschränkung der Werbeanlagen in diesem sensiblen 
Bereich kann die Funktion eines angemessen gestalteten  Aufenthalts- und Kommunika-
tionsraumes nachhaltig gesichert werden. 

 

3 PLANVERFAHREN 

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB können Bebauungspläne aufgestellt 
werden, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder ande-
rer Maßnahmen der Innenentwicklung dienen.  
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Der rechtskräftige Bebauungsplan weist für die Bereiche Kern- und Mischgebiete mit ei-
ner überbaubaren Gesamtfläche von unter 5.000 qm aus. Damit sind die in § 13a 
BauGB definierten Voraussetzungen erfüllt, um den Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a Abs.2 BauGB zu ändern. Ein Umweltbericht ist nicht erforder-
lich. 

Der 1.Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 104 „Obere Bahnhofstraße / Am Steilen 
Berg“ liegt die aktuelle relevante Bau- und Umweltgesetzgebung zu Grunde, die auf dem 
Plan unter Gesetzesgrundlagen aufgeführt ist. 

Das Planverfahren wird folgendermaßen abgewickelt: 

• Absehen von frühzeitiger Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 BauGB 

• Offenlegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

• Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

• Keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

• Kein Umweltbericht nach §2a BauGB 

• Kein Hinweis auf verfügbare Arten umweltrelevanter Informationen nach § 3 Abs. 
2 S. 2 BauGB 

• Keine zusammenfassende Erklärung nach § 10Abs. 4 BauGB 

• Kein Monitoring nach § 4c BauGB 

• Umweltbelange werden nach § 1 Abs. 6 und 7 BauGB berücksichtigt 

• Kein Ausgleich erforderlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß  
§ 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB erfolgt 

 

4 INFORMATIONEN ZUM PLANGEBIET 

4.1 Lage des Plangebiets, Geltungsbereich 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 104 „Obere Bahnhofstraße / Am Steilen 
Berg“ liegt im nordwestlichen Randbereich der Kernstadt von Neunkirchen. Sie umfasst 
den nordöstlichen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 104 „Oberer 
Markt / Am Steilen Berg“ mit einer Gesamtgröße von ca. 0,6 ha. 

Der Geltungsbereich umfasst das Areal zwischen Wolsztyner Platz, der Straße Am Stei-
len Berg und der Wellesweiler Straße. Die westliche Ausdehnung ist leicht versetzt zur 
Höhe der Brückenstraße. 

Die genaue Abgrenzung ist der folgenden Übersicht bzw. der Planzeichnung zu ent-
nehmen. 
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Abb.1: Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 104 

4.2 Bestandssituation  

Das vollständig mit einer 3-4-geschossigen Bebauung bestandene Areal wird im Norden 
über die obere Bahnhofstraße bzw. die Straße am Steilen Berg an das innerstädtische 
Verkehrsnetz angebunden. Die südliche Erschließung erfolgt über die Wellesweiler 
Straße, eine der wichtigsten innerstädtischen Erschließungsachsen. 
 
Die gemischt genutzte Blockrandbebauung (z.B. Dienstleistungsbetriebe, Vergnügungs-
stätten und Ladenlokale im EG und Wohnnutzung in der Obergeschossen) weist insbe-
sondere in der Erdgeschosszone der Wellesweiler Straße einen überdurchschnittlichen 
Wechsel der Belegung bzw. Leerstand der Ladenlokale auf.  
Im Bereich des Wolsztyner Platzes konnte die bestehende gastronomische Nutzung 
stabilisiert werden.  
 
Die Umgebungsnutzung ist v.a. im Norden durch die neue innerörtliche Grünfläche als 
Aufenthalts- und Kommunikationsraum geprägt. Insbesondere die Gebäudevorzonen im 
Bereich Wolsztyner Platzes tragen durch die dort betriebene Außengastronomie zu einer 
Belebung und nachhaltigen Stabilisierung der vorhandenen Einrichtungen bei.  
 
Die angrenzenden Gebäude sind durch eine Mischnutzung aus Einzelhandel, Gastro-
nomie, Vergnügungsstätten und Dienstleistung in den Erdgeschosszonen sowie über-
wiegender Wohnnutzung in den Obergeschossen gekennzeichnet.  
 

Änderungsbereich  
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Eine erhöhte Leerstandsproblematik ist vor allem im unteren Bereich der Oberen Bahn-
hofstraße bis zur Wellesweiler Straße und in der Wellesweiler Straße selbst festzustel-
len. 
 
Da es sich bei dem Änderungsbereich um ein bereits vollständig bebautes Areal han-
delt, wird die Ver- und Entsorgung über die bestehenden Ver- und Entsorgungsanlagen 
gewährleistet.  

4.3 Naturraum und Relief 

 
Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Einheit „Neunkircher Talkessel“ (NE 191.3), 
der einen Teilbereich des „Saarkohlenwaldes“  (NE 191.0) darstellt. 
 

4.4 Geologie und Böden 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich des Karbon. Die geologischen Verhältnisse 
sind von den Geisheck- und Luisenthalerschichten geprägt, die zu überwiegend lehmi-
gen Braunerden verwittern.  

Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine natürlichen Bodenformationen vorzufinden, 
da das Gelände baulich genutzt bzw. intensiv anthropogen überformt wurde.  

Eine Immissionsgefährdung des Bodens ergibt sich durch die allgemeine Luftver-
schmutzung aus Industrie, Verkehr und privaten Haushalten. 

Aufgrund der Topographie besteht eine sehr geringe Erosionsgefährdung der Böden, die 
darüber hinaus bis auf den teilweise begrünten Innenhof vollständig überbaut sind, wo-
mit eine Erosion verhindert wird. 

 

4.5 Klima und Lufthygiene   

Das Klima kann als subatlantisch geprägt bezeichnet werden. Vorherrschende West-
winde bringen durchschnittlich Niederschlagsmengen von 900 mm/Jahr. Die durch-
schnittliche Jahrestemperatur liegt bei 9 Grad C°. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass von einer gewissen Grundbelastung von Immissio-
nen auszugehen ist, deren Ursache in dem großräumigen Transport von Schadstoffen in 
der Luft zu suchen ist. 

Das Plangebiet trägt durch seine zentrale, innerstädtische Lage und die intensive Be-
bauung nicht zur Frischluftproduktion bei. 

 

4.6 Oberflächengewässer / Grundwasser 

Der geologische Untergrund ist zur Versickerung im Allgemeinen nicht geeignet. 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Oberflächengewässer. Das Plangebiet 
liegt in keinem Wasserschutzgebiet. 
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4.7 Biotoptypen und Nutzungsstrukturen  

Die Fläche ist aufgrund der innerstädtischen Lage und der geschlossenen Blockrandbe-
bauung vollkommen anthropogen überformt. Ökologisch hochwertige Flächen sind nicht 
vorhanden.  

Lediglich im zentralen Blockinnenbereich sind rudimentäre Vegetationsreste in Form von 
Einzelbäumen und Hecken vorhanden. 

4.8 Schutzgebiete 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Schutzgebiete gem. § 23, 26, 27, 28, 29 und 32  
BNatSchG sowie kein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30  BNatSchG vorhanden. 

4.9 Rote Liste 

Das Vorkommen von Rote-Liste-Arten ist innerhalb des Plangebietes nicht bekannt. 

4.10 Arten- und Biotopschutzprogramm  

Im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP-Daten zum Biotopschutz) sind keine Aus-
sagen zu dieser Fläche enthalten. 

4.11 FFH / EU-VSRL 

Es sind keine gemeldeten Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-
Habitat bzw. EU-Vogelschutz-Richtlinie) betroffen. 

4.12 Tierwelt 

Zur Tierwelt wurden keine eigenen Untersuchungen durchgeführt, da es sich hier um ei-
nen vollständig bebauten innerstädtischen Bereich handelt, der auch durch Änderung 
des Bebauungsplanes in Bezug auf die zulässigen baulichen Aktivitäten keine Änderung 
erfährt. 

4.12.1 Geschützte Tier- und Pflanzenarten 

Im Plangebiet und im Umfeld liegen keine Fundnachweise von Tier- und Pflanzenarten 
der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie vor. Aufgrund der geringen Größe des Gel-
tungsbereiches und der vorhandenen weitgehend versiegelten Strukturen sowie des 
Störgrads innerhalb des intensiv genutzten städtischen Bereiches ist nicht mit o. g. Arten 
zu rechnen.  

4.12.2 Geschützte Vogelarten 

Es wurde keine Vogelart des Anhangs I der VS-RL im Plangebiet oder angrenzend zum 
Geltungsbereich nachgewiesen. Brutnachweise sind in diesem Bereich nicht bekannt.  

Fundnachweise für Rastvogelarten existieren im Plangebiet nicht. 
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Damit liegen keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG und des Art. 5 
VSRL vor. Im Plangebiet sind keine Raststätten von Zugvogelarten bekannt i.S. Art. 4 
(2) VS-RL. 

4.12.3 Lebensraumtypen (LRT) 

Im Zuge der Bestandsaufnahme wurden keine Lebensraumtypen des Anhanges 1 der 
FFH-RL festgestellt. 

4.13 Landschaftsbild 

Unter dem Landschaftsbild versteht man die äußeren, sinnlich wahrnehmbaren Erschei-
nungsformen von Natur und Landschaft. Dabei ist es generell so, dass eine Landschaft 
als umso wertvoller empfunden wird, je schöner und abwechslungsreicher sie sich dar-
stellt. 

Das Stadtbild im Änderungsbereich ist geprägt durch die vorhandene Blockrandbebau-
ung, die umgebenden Verkehrsflächen und die punktuelle Grünfläche im Blockinneren. 
Es ist von geringer Bedeutung. 

4.14 Menschen / Erholung 

Die umwelt- und wohlfahrtsbezogenen Funktionen des Plangebietes für den Menschen 
resultieren aus der Lage und der Strukturierung des Gebietes. Im Vordergrund der Be-
trachtung stehen die Aspekte Wohnen, Wohnumfeld/Erholung, Gesundheit und Wohlbe-
finden.  

Der Änderungsbereich ist fast komplett bebaut bzw. versiegelt. Dieses Stadtquartier wird 
von Bebauung und Verkehrsflächen geprägt und ist unter den Aspekten Erholung, 
Wohnumfeld und Wohlbefinden von geringer Bedeutung.  

 

4.15 Landwirtschaft / Forstwirtschaft 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen vorhanden. 

4.16 Kultur- und Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

 

5 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 

5.1 Vorgaben der Raumordnung  

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupas-
sen.  
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Für den Änderungsbereich enthält der Landesentwicklungsplan Umwelt lediglich die 
Darstellung eines Siedlungsbereiches als nachrichtliche Übernahme ohne weitere Kon-
kretisierung.  

Der Landesentwicklungsplan Siedlung ist seit dem 14.Juli 2006 rechtswirksam. 

Der LEP Siedlung ordnet die Kreisstadt Neunkirchen dem Ordnungsraum zu. Die Kern-
zone des Ordnungsraumes umfasst die Stadt Neunkirchen und die Stadtteile Furpach, 
Kohlhof, Ludwigsthal, Wellesweiler und Wiebelskirchen, während die Stadtteile Hangard 
und Münchwies  der Randzone des Verdichtungsraumes zugeordnet sind. 

Da sich die Bebauungsplanänderung lediglich auf Einschränkungen der Nutzungen be-
zieht – ohne die derzeitige zulässige Wohnsituation zu verändern – wird diese auch kei-
ne Verschiebung der Wohneinheitenbilanz im Gebiet der Kreisstadt Neunkirchen nach 
sich ziehen. 

Damit entspricht die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 104 „Obere Bahnhofstraße / 
Am Steilen Berg“ den Vorgaben der Raumordnung. 

 

5.2 Flächennutzungsplan 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB ist ein Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln bzw. müssen - unter entsprechender Anwendung des § 8 Abs. 2 bis 4 BauGB - 
beide Planungen miteinander in Einklang gebracht werden. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Kreisstadt Neunkirchen wird für den Geltungs-
bereich der Änderung gemischte Baufläche innerhalb eines Sanierungsgebietes darge-
stellt. 

Damit ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

 

5.3 Landschaftsplan 

Für das Gebiet der Kreisstadt Neunkirchen gibt es keinen rechtskräftigen Landschafts-
plan. 

 

5.4 Restriktionen für die Flächennutzung 

Altlasten  

Die kompletten jetzigen Änderungsbereiche waren schon Gegenstand vorheriger Be-
bauungsplanverfahren. Im Plangebiet gibt es eine Fläche, die unter Altlastenverdacht 
steht: 
 
Aktuelle Ordnungsnummer: NK_5049 
(bisher Verdachtsfläche mit Ordnungsnummer ELS 4034)  
 
Chemische Reinigung Eiserloh  
Bahnhofstraße 13   
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mit folgenden Einträgen: 
• Betriebszweig: Chemische Reinigung 
• Oberflächenabdichtung: ja 
• Auffälligkeiten an der Oberfläche: keine 

 
Erstbewertung: 
 

• Emissionspotenzial: Chemische Reinigung Klasse 3 
• Transmissionsmöglichkeit: Oberflächenabdeckung, wenig durchlässiger Boden 

bzw. großer GW- Abstand Klasse 1 
• Immissionsempfindlichkeit: Mischgebiet Klasse 4  

 
• Erstbewertungsklasse 3: Gefährdung einer empfindlichen Nutzung ist nicht aus-

zuschließen.  
 

• Handlungsvorschläge: Nähere Untersuchung erforderlich 
 

• Heutige Nutzung: Erdgeschoss Dienstleistung, Obergeschosse Wohnen 
 
Der Verdachtseintrag wird mit Hinweisen zum weiteren Umgang in den Bebauungsplan 
übernommen.  
 
 

5.5 Besitz- und Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke im Änderungsbereich sind überwiegend privat. Lediglich im Bereich der 
Verkehrsflächen gehören die Flächen der Stadt Neunkirchen bzw. teilweise dem Lan-
desamt für Straßenbau (z.B. Teile der Verkehrsflächen im Bereich der oberen Bahnhof-
straße).  

6 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN  

 

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO) 

Nachfolgende Festsetzungen basieren auf den Festsetzungen des rechtskräftigen Be-
bauungsplanes Nr.104 „Obere Bahnhofstraße / Am Steilen Berg“.  

Die Änderungen beziehen sich lediglich auf die Art der baulichen Nutzung (Ausschluss 
Vergnügungsstätten) und die Aufnahme örtlicher Bauvorschriften über die gestalteri-
schen Anforderungen an Werbeanlagen. 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung als Mischgebiet (MI, MK) bleibt in den Änderungsberei-
chen erhalten. 

Der Bebauungsplan setzt gem. § 6 BauNVO Mischgebiete  fest. 

Zulässig (gem. § 6 Abs. 2 BauNVO) sind:  

1. Wohngebäude 
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2. Geschäfts- und Bürogebäude 

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, sowie Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes 

4. sonstige Gewerbebetriebe 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche u. 
sportliche Zwecke 

In Anwendung des §1 Abs. 6 BauNVO werden Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Ver-
gnügungsstätten, auch Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs.3 Nr 2 BauNVO als 
unzulässig festgesetzt.  

 

Der Bebauungsplan setzt gem. § 7 BauNVO Kerngebiete  fest. 

Zulässig (gem. § 7 Abs. 2 BauNVO) sind:  

1. Geschäfts- und Büro- und Verwaltungsgebäude, 

2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes,  

3. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, 

4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche u. sportliche Zwecke,  

5. Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen, 

6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, 

7. sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Bebauungsplans. 

In Anwendung des §1 Abs. 6 BauNVO werden aus den zulässigen Ausnahmen nach §7 
Abs.3 BauNVO Tankstellen, die nicht unter § 7 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO fallen, als unzuläs-
sig festgesetzt.  

 

Begründung: 

Der Bereich der „City-Nord“ und hier insbesondere das Areal um den neuen Wolsztyner 
Platz ist durch einen teilweise weniger hochwertigen Nutzungsmix aus Leerständen, 
Sexshops, Spielhallen etc. gekennzeichnet.  

Entsprechend dem vom Stadtrat Neunkirchen festgelegten empfindlichen Bereich - Ziel-
setzung keine weitere Ansiedlung von Vergnügungsstätten in der Innenstadt - werden 
für den Änderungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 104 Vergnügungsstätten in den 
Kern- bzw. Mischgebieten zukünftig ausgeschlossen. 

Erste Leitlinien zur Steuerung der Vergnügungsstätten stammen schon aus dem 1987 
beschlossenen Entwicklungskonzept Vergnügungsstätten, das bereits Teilbereiche der 
Bahnhofstraße umfasste. Nachdem sich die Situation extrem verschärft hatte, wurden 
eine Weiterentwicklung der damaligen Konzeption und eine Ausdehnung des Geltungs-
bereiches durchgeführt. Dazu enthält das Konzept ein Maßnahmenbündel aus baupla-
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nungsrechtlichen, bauordnungsrechtlichen und gewerberechtlichen Maßnahmen, die die 
Möglichkeit bieten, der oben genannten Entwicklung entgegenzuwirken. Das Konzept 
beinhaltet Bereiche, in denen künftig die Ansiedlung von Vergnügungsstätten unzulässig 
sein soll, aber auch Positivräume, in denen Spielhallen zugelassen werden können. 

Mit dieser Maßnahme wird nicht nur einer weiteren qualitativen Abwertung entgegenge-
wirkt, vielmehr sollen die durch aktuelle private Investitionen geschaffenen Qualitäten 
nachhaltig gesichert werden gegenüber weiteren negativen Begleiterscheinungen (Ver-
zerrung Mietpreisspiegel, weitere Ansiedlung „geringwertiger“ Nutzungen etc.). 

 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. §9 Abs. 1 BauGB i.V.m. den §§16 und 20 
BauNVO durch Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse bestimmt (siehe Plan). 

Die Zahl der Vollgeschosse wird je nach Mischgebiet auf III bzw. IV begrenzt und in den 
Kerngebieten auf IV bzw. V festgesetzt. 

6.3 Bauweise,  
überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche n 

Für die Misch- und Kerngebiete wird gem. § 22 Abs. 1 BauNVO eine geschlossene 
Bauweise festgesetzt.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gem. § 23 Abs.3 
BauNVO festgesetzt. 

6.4 Verkehrsflächen  

Die zur Erschließung der Änderungsbereiche erforderlichen Straßenflächen mit ihren 
Seitenflächen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als öffentliche Verkehrsfläche fest-
gesetzt. 

 

6.5 Örtliche Bauvorschriften nach der LBO des Saarl andes (§85 LBO) 

Werbeanlagen 

Im Bereich des Wolsztyner Platzes (Obere Bahnhofstraße / Straße „Am Steilen Berg“) 
sind Werbeanlagen an der Stätte der Leistung zulässig. Die Größe der Werbeanlagen ist 
auf max. 3 qm Werbefläche beschränkt, Leuchtwerbeanlagen müssen blendfrei sein. Vi-
deowalls, City-Light Boards oder Anlagen mit Laser-Lichteffekten bzw. Sky-Beamer sind 
unzulässig.  

 

Begründung: 

Stadteingänge übernehmen eine wesentliche Bedeutung für die Außendarstellung einer 
Stadt. Gerade der Wolsztyner Platz bietet nach seiner Neugestaltung einen attraktiven 
Cityeingang mit der zusätzlichen Funktion als innerstädtischer Aufenthalts- und Kommu-
nikationsraum - auch zur Erhöhung der Wohnqualität.  
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Die Anforderungen an Webeanlagen hinsichtlich ihrer Ausführung und Gestaltung orien-
tieren sich insbesondere am umliegenden Stadt- und Straßenbild.  

Zielsetzung der Werbeindustrie ist allerdings eine möglichst große Werbewirksamkeit, 
die oftmals dem Gebot des Einfügens entgegensteht. In sensiblen Bereichen wie z.B. 
den Stadteingängen, Kommunikations- und Aufenthaltsbereichen ist eine Regelung zur 
Gestaltung demnach unerlässlich. 

Gerade beleuchtete Werbeanlagen dominieren den öffentlichen Raum und rücken seine 
Nutzungsmöglichkeit bzw. das umgebende Stadtbild in den Hintergrund. Aus diesem 
Grund werden Festsetzungen getroffen, die die Gestaltung und Beleuchtung von Wer-
beanlagen regeln. Digitale Werbeanlagen, Werbeanlagen mit laufendem, wechselndem 
oder blinkendem Licht sowie durch Motoren angetriebene, sich bewegende Werbeanla-
gen sind aufgrund ihrer dominanten Wirkung auf den öffentlichen Raum nicht zulässig. 
Gerade Videowalls und City-Light Boards stellen angesichts ihrer Größe, der Bewegung 
der Bilder sowie der Spiegelungen erhebliche Eingriffe in das Stadtbild dar und können 
in Bezug auf den angrenzend verlaufenden Verkehr (z.B. Gustav-Regler-Straße) durch 
Ablenkungseffekte zusätzlich die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. 

Klassische Plakat-Werbeträger, in Form von Ganzsäulen und City Light Poster werden 
von der Regelung nicht berührt. 

 

6.6 Kennzeichnung von Flächen, deren Böden erheblic h mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind 

Im Plangebiet ist folgende Fläche als Altlastenverdachtsfläche im Altablagerungskatas-
ter des Saarlandes erfasst und wird entsprechend § 9 Abs. 5 Nr. 3 gekennzeichnet: 

Verdachtsfläche mit Ordnungsnummer: NK_5049 
Chemische Reinigung Eiserloh 

 

6.7 Hinweise 

6.7.1 Sanierungsgebiete 

Der Änderungsbereich liegt im Sanierungsgebiet Innenstadt. 

 

6.7.2 Altstandorte 

Bei baulichen Veränderungen im Bereich der Altstandorte, die mit Eingriffen in den Un-
tergrund verbunden sind, ist auf belastetes Bodenmaterial zu achten. 

Sollten belastete Massen gefunden werden, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen 
und das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren, damit das weitere 
Vorgehen festgelegt werden kann. 
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6.7.3 Deutsche Bahn AG 

Im Nahbereich von Bahnanlagen kann es zu Immissionen aus dem Bahnbetrieb kom-
men. Hierzu gehören Bremsstaub, Lärm, Erschütterungen und Beeinflussungen durch 
elektromagnetische Felder. Für die Errichtung eventuell erforderliche Schutzmaßnah-
men gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb können keine Ansprüche gegen-
über der Deutschen Bahn AG geltend gemacht werden.  

Ersatzansprüche gegen die Deutsche Bahn AG, welche aus Schäden aufgrund von Im-
missionen durch den Eisenbahnbetrieb entstehen, sind ausgeschlossen.  

 

7 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG UND ABWÄGUNG 

Für jede städtebauliche Planung ist das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die Stadt Neunkirchen als Planungsträger bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Stadt ihr städtebauliches Konzept um und entscheidet sich für 
die Berücksichtigung bestimmter Aspekte und die Zurückstellung der dieser Lösung ent-
gegenstehenden Belange. 

Mit Realisierung der Bebauungsplanänderung sind keine negativen Auswirkungen auf 
einzelne der in § 1 Abs. 6 BauGB und §1a BauGB genannten Belange zu erwarten. Dies 
wird im Folgenden erläutert und in die Abwägung mit eingestellt.  

Die Stadt Neunkirchen reagiert mit der Bebauungsplanänderung auf die neuen stadt-
entwicklungspolitischen Aufgaben (z.B. Städtebauliches Entwicklungskonzept Neunkir-
chen 2010/20, Handlungsprogramm City Nord). Die Planung eröffnet der Stadt die Mög-
lichkeit, die Wohn- und Lebensqualität in Neunkirchen und speziell in der City-Nord zu 
verbessern. Zentrale Aspekte dabei bilden die Einschränkung der weiteren Ansiedlung 
von Vergnügungsstätten, eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raumes im Umfeld 
eines Aufenthalts- und Kommunikationsraumes zur Verbesserung der Wohnqualität so-
wie Vorschriften zur Gestaltung von Werbeanlagen.  

Durch den weiteren Ausschluss von Vergnügungsstätten in den Kern- und Mischgebie-
ten des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 104 „Obere Bahnhofstraße / Am Steilen 
Berg“ wird das Ziel verfolgt, die bisherige Abwärtsspirale durch Rückzug des Einzelhan-
dels, Mietpreisverzerrung und Imageverlust zu durchbrechen. Im Sinne einer zukunfts-
gerichteten Entwicklung soll die vorhandene Situation stabilisiert und Raum für attraktive 
und umfeldverträgliche Nutzungen erhalten bleiben.  

Durch die Änderung des Bebauungsplanes hinsichtlich der Gestaltung von Werbeanla-
gen wird den bestehenden Gewerbetreibenden genügend Raum zur Außendarstellung 
gelassen. Durch den Ausschluss bestimmter Arten (z.B. Werbanlagen mit laufendem, 
wechselndem oder blinkendem Licht bzw. sich bewegende Werbeanlagen) werden je-
doch die damit zusammenhängenden negativen Auswirkungen auf das Ortsbild und die 
Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen Raumes reduziert und umfeldverträglich gehal-
ten. Nach wie vor sind andere Mittel der Außenwerbung zulässig.  
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Mit der Bebauungsplanänderung ist - bis auf den Umstand, dass verkehrsbeeinflussen-
de Werbung ausgeschlossen wird - keine Veränderung der Verkehrserschließung und 
Verkehrsentwicklung verbunden.  

Darüberhinaus sind auch keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt mit der Bebau-
ungsplanänderung verbunden, da z.B. auch keine Eingriffe in Boden über das bisher zu-
lässige Maß hinaus zugelassen werden. 

Bezüglich der Abwägung wird ergänzend auf die Synopse zu den im Rahmen der Be-
hörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung geäußerten Anregungen hingewiesen. Die Er-
gebnisse der Abwägungssynopse wurden in die Planung eingestellt. 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


